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[bookmark: _Hlk214970660][bookmark: _Hlk196815869]Wiko-KB I-LS04	Rechte und Pflichten während der Berufsausbildung erläutern und bei
Übungen	Konflikten reagieren


Ich kann anhand des Ausbildungsvertrages die Rechte und Pflichten (Fürsorge, Ausbildungspflicht, Lernpflicht, Berufsschulbesuch, Ausbildungsnachweis) von Auszubildenden und dem Ausbildungsbetrieb erläutern. 

Ich kann Konfliktsituationen in der Ausbildung analysieren und konstruktive Lösungsvorschläge entwickeln.
















	Übung
	Wiederholung (W), Anwendung (A), Vertiefung (V), Transfer (T)
	Hinweis

	1
	A
	Partnerarbeit mit anschließendem Gallery-Walk möglich: zwei 2er-Teams bewerten sich gegenseitig mithilfe des Bewertungsrasters.

	2
	A / V
	Think-Pair-Share möglich: zunächst Einzelarbeit („Think“), dann Austausch im Partnerteam („Pair“), abschließend Abgleich im Plenum („Share“).

	3
	V / T
	Arbeit in Partner- oder Kleingruppen möglich mit Präsentation und Diskussion der Ergebnisse im Plenum.

	4
	V
	Bitte beachten: Das Verfahren des Schlichtungsausschusses gemäß ArbGG als außergerichtliche Lösungsmöglichkeit bei Konflikten in der Ausbildung ist in den Impulsen zur Vertiefung und Erweiterung verortetet und ist nicht prüfungsrelevant.

Übung kann von den SuS mit Hilfe der Anlagen 1 und 2 bearbeitet werden.




[bookmark: _Hlk216795217]Übung 1:

Wichtig: Die Einführung in Zweck und Regeln von Mindmaps muss der Übung zwingend vorausgehen, sofern die SuS noch nicht über das entsprechende Vorwissen verfügen.

[bookmark: _Hlk218694508]Schülerinnen- und schülerabhängige Darstellung der Mindmap

Aspekte:
· Definition: Kombination aus betrieblicher Praxis (3-4 Tage/Woche) und Berufsschule 
(1-2 Tage/Woche); Dauer 2, 3 oder 3,5 Jahre; führt zu staatlich anerkanntem Abschluss
· Vorteile: Praxisnähe, Übernahmechancen, Vergütung
· Nachteil: Qualität der Ausbildung ist betriebsabhängig
· Rechte: Vermittlung beruflicher Handlungsfähigkeit, , Freistellung für die Berufsschule, Recht auf Fürsorge
· Pflichten: Lernpflicht, Berufsschulbesuch, Ausbildungsnachweis führen

Bewertungsraster für eine Mindmap
	Inhalt
	· inhaltliche Richtigkeit
	7 P.
	

	
	· Gliederung des Themas
vom Allgemeinen zum Speziellen, das Wesentliche zum Thema wird erfasst, logischer Aufbau
	1 P.
	

	Sprache
	· sprachliche Verdichtung
pro Ast nur 1-3 Wörter
	1 P.
	

	
	· richtige Rechtschreibung, Grammatik
	1 P.
	

	
	· aussagekräftige Schlagwörter
	2 P.
	

	Form
	· Querformat/Gesamtanordnung
Schrift waagerecht, Platz gut ausgenutzt
	2 P.
	

	
	· Thema im Zentrum
Wort, Bild, Kombination Wort/Bild
	1 P.
	

	
	· Schriftgestaltung
Hauptäste  Großbuchstaben
Nebenäste   Groß- und Kleinschreibung, Arbeit mit unterschiedlichen Strichdicken, Schriftgrößen und Farben, Verwendung von Symbolen, Pfeilen, Bildern
	3 P.
	

	
	· Übersichtlichkeit/Gesamteindruck
	2 P.
	

	Punkte (P):		/ 20

	Verbesserungsvorschläge
	




Übung 2:

Schülerinnen- und schülerabhängige Formulierung der Begründung, z. B.

	Quiz zum Thema „Pflichten während der Ausbildung“

1. Auszubildende dürfen gefährliche Arbeiten nur dann ablehnen, wenn sie noch unter 18 Jahre alt sind.
 ⃝ Stimmt  X Stimmt nicht
       
Begründung: Unabhängig vom Alter darf niemand zu gefährlichen oder gesundheitsgefährdenden Arbeiten gezwungen werden. Der Ausbildende hat eine Fürsorgepflicht und muss die körperliche Unversehrtheit aller Auszubildenden wahren – nicht nur bei Minderjährigen.

2. Der Ausbilder muss den Azubi für den Berufsschulunterricht freistellen.
 X Stimmt  ⃝ Stimmt nicht
       
Begründung: Der Besuch der Berufsschule gehört zur Ausbildung und ist verpflichtend. Der Ausbildende ist gesetzlich verpflichtet, den Azubi für den Unterricht und für Prüfungen freizustellen.

3. Wenn ein Azubi viele andere Aufgaben hat, darf er den Ausbildungsnachweis auch am Monatsende nachtragen.
 ⃝ Stimmt  X Stimmt nicht
       
Begründung: Der Ausbildungsnachweis muss regelmäßig und gewissenhaft geführt werden – idealerweise wöchentlich. Dies dient der Nachvollziehbarkeit des Ausbildungsfortschritts. Ein späteres Nachtragen widerspricht dieser Vorgabe.


4. Der Ausbilder darf entscheiden, ob er den Ausbildungsnachweis kontrolliert oder nicht.
 ⃝ Stimmt  X Stimmt nicht
       
Begründung: Der Ausbildende ist verpflichtet, die ordnungsgemäße Führung des Ausbildungsnachweises regelmäßig zu kontrollieren und zu unterschreiben. Dies gehört zu seinen Pflichten laut Ausbildungsvertrag.





Übung 3:

Schülerinnen- und schülerabhängige Formulierung, z. B.

	Beschwerdeprotokoll

	Name
	Malik H.

	Ausbildungsberuf
	Koch (1. Ausbildungsjahr)

	

	Anlass der Beschwerde:

	Neulich hat mich eine Freundin ausgefragt, welche Gäste bei uns so im Hotel sind. Ich hab dann ein bisschen erzählt, wer bei uns gewesen ist. Meine Chefin hat das zufällig mitbekommen und mich sofort ermahnt, dass sowas streng verboten ist. Ist das echt so schlimm? Ich hab’s ja nur nebenbei erwähnt.

	
Eigene Sicht / Gefühle:

	Ich bin verunrsichert, was ich über meine Ausbildung erzählend darf und was nicht.


	
Mein Anliegen / Wunsch:
☑ Klärung der Situation ☑ Unterstützung ☑ Information ☐ Sonstiges:

	

	➡ Rückmeldung der SMV-Beschwerdestelle

	Hallo Malik,

danke, dass du dich bei uns meldest. In deinem Ausbildungsbetrieb gilt eine klare Verschwiegenheitspflicht: Alles, was du über Hotelgäste erfährst, gehört zu den Betriebs- bzw. Geschäftsgeheimnissen und darf nicht nach außen weitergegeben werden. Deine Chefin hat also recht: Auch „nur mal eben erzählen“, wer bei euch war, ist nicht in Ordnung und kann ernsthafte Folgen haben. Du bist als Auszubildender verpflichtet, diese Daten zu schützen und über solche Informationen zu schweigen.

Sprich am besten noch einmal mit deiner Ausbilderin und bitte darum, dass dir genau erklärt wird, was du erzählen darfst und was nicht. So weißt du sicher, wie du dich in Zukunft richtig verhältst und vermeidest Probleme.

Viele Grüße
deine SMV-Beschwerdestelle








	Beschwerdeprotokoll

	Name
	Georgios K. 

	Ausbildungsberuf
	Elektroniker (2. Ausbildungsjahr)

	

	Anlass der Beschwerde:

	In der Schule und im Betrieb sollen wir gerade neue Messverfahren lernen, aber ich finde das total langweilig und mache im Unterricht oft nur das Nötigste. Mein Ausbilder meint, ich müsse mich mehr anstrengen und aktiv mitarbeiten, sonst könnte ich die Prüfung nicht schaffen. Muss ich mich wirklich so reinhängen, wenn ich die Aufgaben irgendwie auch so hinbekomme?

	
Eigene Sicht / Gefühle:

	Ich finde die Kritik unfair. Woher will mein Ausbilder wissen, dass ich das nicht schaffe. Gleichzeitg fühle ich mich auch unter Druck gesetzt.


	
Mein Anliegen / Wunsch:
☑ Klärung der Situation ☑ Unterstützung ☑ Information ☐ Sonstiges:

	

	➡ Rückmeldung der SMV-Beschwerdestelle

	Hallo Georgios,

danke, dass du dich bei uns meldest. Als Auszubildender hast du die Pflicht, aktiv an allen Ausbildungsmaßnahmen teilzunehmen und dich richtig einzubringen – dazu gehört auch, dass du dich bemühst, die neuen Messverfahren zu lernen und im Unterricht mitarbeitest. „Nur das Nötigste machen“ reicht nicht aus, wenn du die Prüfung bestehen und den Beruf richtig lernen willst.

Dein Ausbilder hat recht: Du musst dich anstrengen, damit du die Fähigkeiten wirklich beherrschst. Wenn dir die Inhalte schwerfallen oder langweilig vorkommen, sprich das offen mit ihm an – er kann dir dann gezielt helfen oder erklären, warum das wichtig ist.

Viele Grüße
deine SMV-Beschwerdestelle








	Beschwerdeprotokoll

	Name
	Sara B.

	Ausbildungsberuf
	Hauswirtschafterin (2. Ausbildungsjahr)

	

	Anlass der Beschwerde:

	Meine Ausbilderin hat gesagt, ich müsse unbedingt an einer innerbetrieblichen Schulung teilnehmen, die nachmittags stattfindet. Ich hatte aber keine Lust und bin einfach früher gegangen. Außerdem meinte sie, ich solle mich an die betrieblichen Regeln halten, zum Beispiel pünktlich kommen und mich im Kundenbereich ordentlich kleiden. Ich finde, das wird alles ein bisschen übertrieben. Muss ich das wirklich alles so genau einhalten?

	
Eigene Sicht / Gefühle:

	Ich fühle mich eingeschränkt und finde das Ganze ziemlich übertrieben. Ich möchte aber auch keinen Ärger bekommen. 


	
Mein Anliegen / Wunsch:
☑ Klärung der Situation ☑ Unterstützung ☑ Information ☐ Sonstiges:

	

	➡ Rückmeldung der SMV-Beschwerdestelle

	Hallo Sara,

danke, dass du dich bei uns meldest. Als Auszubildende hast du die Pflicht, an allen vorgeschriebenen Ausbildungsmaßnahmen teilzunehmen und die betrieblichen Ordnungsvorschriften einzuhalten – dazu gehören Pünktlichkeit, ordentliche Kleidung und das Erscheinen zu Schulungen. Einfach früher zu gehen oder Regeln zu ignorieren, ist nicht in Ordnung.

Dein Ausbilder hat recht: Diese Vorgaben dienen dazu, dass du sicher und professionell lernst. Wenn dir Schulungen oder Regeln zu viel erscheinen, sprich das offen mit ihm an – er kann dir erklären, warum sie wichtig sind, und dir vielleicht Tipps geben.

Sprich nochmal ruhig mit deinem Ausbilder und zeig, dass du dich einbringst. So baust du Vertrauen auf und kommst gut durch deine Ausbildung.

Viele Grüße
deine SMV-Beschwerdestelle








Übung 4:

Die Anlagen 1 und 2 können den Schülerinnen bzw. Schülern als Hilfestellung zur Bearbeitung des Auftrags an die Hand gegeben werden.


Datenkranz
Anlage 1: Informationstext Schlichtungsverfahren
Das Schlichtungsverfahren nach dem Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) ist eine außergerichtliche Möglichkeit, Konflikte zwischen Auszubildenden und Ausbildenden zu lösen, ohne sofort vor Gericht zu ziehen. Es soll helfen, Streitigkeiten möglichst schnell, kostengünstig und unbürokratisch (unkompliziert) zu klären und die Ausbildung – wenn möglich – fortzusetzen.

Während der Ausbildung können zum Beispiel Streitigkeiten über Vergütung, Fehlzeiten, schlechte Leistungen oder eine Kündigung entstehen. Bevor in vielen Fällen eine Klage beim Arbeitsgericht erhoben werden darf, muss dann zuerst der bei der zuständigen Stelle (z. B. Industrie- und Handelskammer (IHK) oder Handwerkskammer (HWK) eingerichtete Schlichtungsausschuss angerufen werden. Dieser Ausschuss ist paritätisch (zahlenmäßig gleich/gleichberechtigt vertreten) mit Vertretern von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite besetzt und hört beide Seiten in einer mündlichen Verhandlung an.

Der Ablauf des Schlichtungsverfahrens ist Anlage 2) abgebildet.

Für Auszubildende ist wichtig:

· Es besteht in der Regel kein Anwaltszwang, man kann also ohne Rechtsanwalt hingehen.
· Das Verfahren ist kostenlos oder sehr kostengünstig und oft deutlich schneller als ein Gerichtsprozess.

Damit bietet das Schlichtungsverfahren eine zusätzliche Chance, Konflikte in der Ausbildung fair, vertraulich und ohne großes Prozessrisiko zu lösen, bevor ein Arbeitsgericht entscheiden muss.
= Risiko (Gefahr), einen Gerichtsprozess zu verlieren und dadurch hohe Kosten tragen zu müssen

Anlage 2: Ablaufdiagramm Schlichtungsverfahren
Konflikt im bestehenden Berufsausbildungsverhältnis
z. B. über Vergütung, Fehlzeiten, Qualität der Ausbildung






Vorversuch der internen Klärung und Einigung 
Gespräch im Ausbildungsbetrieb und mit Ausbildungsberater/in




Auszubildende/r bzw. Ausbildende/r stellen bei der zuständigen Stelle schriftlich einen Schlichtungsantrag
Inhalte: Beteiligte, Antragsbegehren (Ziel), Begründung, Unterschrift Antragsteller/in



nein
Konflikt gelöst?



ja




Ausbildung wird fortgesetzt


Zuständige Stelle prüft Antrag und setzt bei Zulässigkeit des Antrages Termin fest







Schlichtungsverfahren ohne Einigung beendet; Rechtsweg zum Arbeitsgericht bleibt offen

Schlichtungsverfahren erfolgreich abgeschlossen; außergerichtliche Lösung umgesetzt

Scheitern der Schlichtung feststellen und protokollieren, Parteien über weitere Möglichkeiten informieren
Schlichtungsvorschlag formulieren, annehmen, protokollieren und umsetzen
nein
ja
Einigung/Vergleich erzielt?

Mündliche Verhandlung vor dem Schlichtungsausschuss findet statt


Schülerinnen- und schülerabhängige Formulierung, z. B.

„Oh man, das klingt wirklich frustrierend – verspätete Zahlungen und unbezahlte Überstunden sind absolut nicht in Ordnung und verstoßen gegen deine Rechte als Azubi. Direkt einen Anwalt oder das Arbeitsgericht anzurufen ist noch nicht der erste Schritt; es gibt eine bessere, kostenlose und schnellere Lösung: den Schlichtungsausschuss bei deiner zuständigen Stelle (für Friseure meist die Handwerkskammer, kurz HWK).

Der Schlichtungsausschuss ist ein paritätisch besetzter Ausschuss (gleich viele Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern), der Streitigkeiten in einem bestehenden Ausbildungsverhältnis außergerichtlich klärt – genau für Fälle wie deinen. Du musst zuerst dort hin, bevor ein Gericht zuständig ist, und es ist gebührenfrei sowie ohne Anwaltszwang.

Ich würde dir folgendes Vorgehen empfehlen:

Sprich nochmal mit der Ausbilderin oder dem Betrieb (falls nicht schon passiert) und notiere alles schriftlich (Datum, Uhrzeit, Inhalt der Gespräche).

Stelle einen schriftlichen Antrag auf Schlichtung bei der HWK. Beschreibe kurz: Wer ist beteiligt, was ist das Problem (verspätete Löhne, Überstunden), was willst du (z. B. pünktliche Zahlung, Ausgleich)? Füge Belege bei (Lohnabrechnungen, Chat-Nachrichten). Da du schon volljährig bist, müssen deine Eltern nicht mitunterschreiben.

Die HWK prüft, lädt dich und deine Ausbilderin zu einem Termin und versucht eine Einigung – z. B. rückständigen Lohn zahlen und Überstunden regeln, damit du bleiben kannst.

Falls keine Einigung kommt, kannst du danach klagen – aber oft klappt’s schon hier, und deine Ausbildung läuft weiter. Ruf gerne bei der HWK-Ausbildungsberatung an, die helfen dir sogar beim Antrag. Du schaffst das und falls du Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid.“
Wiko-KB I-LS04-Rechte+Pflichten-Übung-L.docx		Stand: Dezember 2024	Seite 4/4

Wiko-KB I-LS04-Rechte+Pflichten-Übung-L.docx
Stand: Februar 2026
		Seite 1 von 7
